
Datenschutzerklärung gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für den Einsatz eines digitalen 
Hinweisgebersystems bei der Flughafen Stuttgart GmbH 

Stand 12/2023, V1.2 

Seite 1 von 8 

Datenschutzerklärung gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für den Einsatz eines 
digitalen Hinweisgebersystems bei der Flughafen Stuttgart GmbH 

Inhaltsverzeichnis 

I. Für wen gilt diese Datenschutzerklärung? ...................................................................................... 2 

II. Name und Anschrift der Verantwortlichen ..................................................................................... 2 

III. Wie sind die Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten? ..................................... 2 

IV. Grundlegende Angaben zur Datenverarbeitung ............................................................................. 2 

V. An welche Empfänger werden meine Daten weitergegeben? ........................................................ 4 

VI. Werden meine Daten in Drittländer oder an internationale Organisationen weitergegeben? ...... 5 

VII.  Wie funktioniert der geschützte Postkasten? ................................................................................. 5 

VIII.  Wie sicher sind meine Daten? ......................................................................................................... 5 

IX. Wie ist die vertrauliche Behandlung von Meldungen bzw. Hinweisen sichergestellt? ................... 6 

X. Werden in der Meldung bzw. dem Hinweis erwähnte Personen informiert? ................................ 6 

XI. Wie lange werden die Daten gespeichert bzw. was sind die Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer? ................................................................................................................................ 6 

XII. Welche Rechte habe ich als Betroffener gegenüber der Flughafen Stuttgart GmbH? ................... 6 

XIII.  Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall einschließlich Profiling? ............. 8 

XIV.  Gibt es eine Pflicht zur Bereitstellung der Daten?........................................................................... 8 

XV.  Was passiert, wenn ich Widerspruch gegen die Verarbeitung meiner Daten einlege? .................. 8 

XVI.  Wo finde ich weitere Informationen zum Datenschutz bei der Flughafen Stuttgart GmbH? ......... 8 



Datenschutzerklärung gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für den Einsatz eines digitalen 
Hinweisgebersystems bei der Flughafen Stuttgart GmbH 

Stand 12/2023, V1.2 

Seite 2 von 8 

Datenschutzerklärung gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für den Einsatz eines 
digitalen Hinweisgebersystems bei der Flughafen Stuttgart GmbH 

I. Für wen gilt diese Datenschutzerklärung?

Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für alle natürlichen Personen, die das webbasierte Interface des 
digitalen Hinweisgebersystems („Hinweisgeberportal“) der Flughafen Stuttgart GmbH besuchen. Des Weiteren 
gilt die nachfolgende Datenschutzerklärung für alle natürlichen Personen, die über das Hinweisgeberportal eine 
Meldung bzw. Hinweis abgeben. 

Bitte lesen Sie sich diese Datenschutzerklärung aufmerksam durch, bevor Sie eine Meldung bzw. Hinweis 
abgeben. 

II. Name und Anschrift der Verantwortlichen

Flughafen Stuttgart GmbH 
Flughafenstraße 32 
70629 Stuttgart 

Postfach 23 04 61 
70624 Stuttgart 

Telefon: +49 711 948-0 
Telefax: +49 711 948-2241 
E-Mail: info@stuttgart-airport.com

Gesetzliche Vertreter: 

vertreten durch die Geschäftsführung: 
Ulrich Heppe (Sprecher) 
Carsten Poralla 

III. Wie sind die Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten?

Den betrieblichen Datenschutzbeauftragten der Flughafen Stuttgart GmbH („FSG“) erreichen Sie postalisch 
oder per E-Mail. 

Per Post: 
Flughafen Stuttgart GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Flughafenstraße 32 
70629 Stuttgart 

Per E-Mail:  
DSB@stuttgart-airport.com 

IV. Grundlegende Angaben zur Datenverarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten („Daten“) entsprechend den geltenden Datenschutzgesetzen, 
insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

mailto:info@stuttgart-airport.com


Datenschutzerklärung gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für den Einsatz eines digitalen 
Hinweisgebersystems bei der Flughafen Stuttgart GmbH 

Stand 12/2023, V1.2 

Seite 3 von 8 

Verarbeiten umfasst hierbei, die in Art. 4 Nr. 2 DS-GVO beschriebenen Tätigkeiten, also insbesondere das 
Erheben, das Erfassen, die Speicherung, das Offenlegen und die Übermittlung von Daten.  

1. Woher kommen meine Daten?

Indem Sie einen Hinweis bzw. eine Meldung abgeben, werden personenbezogene Daten bei Ihnen erhoben und 
unter Einsatz unseres digitalen Hinweisgebesystems „BKMS Incident Reporting“ weiterverarbeitet. 

2. Welche Daten werden verarbeitet?

Wenn Sie über das Hinweisgebersystem eine Meldung bzw. Hinweis abgeben, erheben und verarbeiten wir 
folgende personenbezogene Daten und Informationen: 

• Ihren Vor- und Nachnamen, sofern Sie diesen angeben bzw. offenlegen;
• in welcher Beziehung Sie zur FSG stehen (z.B. Mitarbeiter, externer Mitarbeiter, Kunde, Lieferant,

Dienstleister);
• nur Ihnen bekannte Login-Daten für den geschützten Postkasten (Benutzername/Pseudonym und

Kennwort), sofern Sie einen solchen einrichten;
• Personenbezogene Inhalte der Meldungen/Hinweise, sofern Sie solche angegeben (bspw. Ihren Vor- und

Nachnamen oder von Ihnen erwähnter Dritter (z.B. von betroffenen, geschädigten, beteiligten oder
beschuldigten Personen) sowie sonstige personenbezogene Daten (z.B. personenbezogene Informationen
zu Handlungen/Vorfällen/Schäden);

• Personenbezogene Inhalte angehängter Dateien, sofern Sie solche übermitteln;
• Personenbezogene Inhalte, die der Bearbeiter einer Meldung bzw. der Hinweisbearbeiter zusätzlich in das

Hinweisgebersystem einträgt.

Die IP-Adresse Ihres Rechners wird während der Nutzung des Hinweisgeberportals nicht gespeichert. Zur 
Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen Ihrem Rechner und dem Hinweisgebersystem wird ein Cookie auf 
Ihrem Rechner gespeichert. Das Cookie beinhaltet lediglich eine Session-ID (sog. Session-Cookie). Es ist nur bis 
zum Ende Ihrer Session gültig und wird beim Schließen des Browsers ungültig. 

Wichtige Hinweise zum Versand von Anhängen: 

Bei der Meldungsabgabe oder beim Versand einer Ergänzung bzw. weiteren Nachrichten haben Sie die 
Möglichkeit, dem bei der FSG zuständigen Hinweisbearbeiter Anhänge zu senden.  

Wenn Sie anonym eine Meldung bzw. Hinweis abgeben möchten, beachten Sie bitte, dass Dateien 
versteckte personenbezogene Daten enthalten können. Entfernen Sie diese Daten vor dem Versenden, um 
Ihre Anonymität nicht zu gefährden. Sollten Sie diese Daten nicht entfernen können oder unsicher sein, 
kopieren Sie den Text Ihres Anhangs zu Ihrem Meldungstext oder senden Sie das gedruckte Dokument 
anonym unter Angabe der Referenznummer, die Sie am Ende des Meldungsprozesses erhalten, an folgende 
Adresse: 

Flughafen Stuttgart GmbH 
fairport
Postfach 23 04 61 
70624 Stuttgart 

3. Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?

Das Hinweisgebersystem dient dazu, Hinweise auf (Compliance-/Rechts-)Verstöße auf einem sicheren und 
vertraulichen Weg entgegenzunehmen, zu bearbeiten und zu verwalten. Dabei werden die Daten insbesondere 
zu folgenden Zwecken verarbeitet:   

• Präventive Verhinderung und repressiven Aufklärung von Missständen und die Abwendung von Schäden
für die FSG. Insbesondere sollen (Compliance-/ Rechts-)Verstöße verhindert bzw. aufgedeckt werden (z.B.
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durch interne Ermittlungen und Ergreifen von Folgemaßnahmen aufgrund der Meldung bzw. des 
Hinweises), auch um einer Haftung, Reputationsschäden und einer Strafverfolgung zu entgehen; 

• Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche;
• Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten;
• Verteidigung im Falle der Verfolgung von Beschäftigten wegen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten;
• Erfüllen der EU-rechtlichen Anforderungen aus der sog. EU-Whistleblower-RL (EU 2019/1937).

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung der Daten ist Artikel 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Die vorbeschriebenen Zwecke 
der Datenverarbeitung sind zugleich die berechtigten Interessen, welche die Flughafen Stuttgart GmbH mit der 
Verarbeitung verfolgen und wahren möchte.  

Eine weitere Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO, wenn eine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe der 
Daten an Ermittlungsbehörden oder andere staatliche Stellen besteht (gesetzliche Übermittlungspflicht). 

Beispiele für gesetzliche Übermittlungspflichten: 
• Ermittlungsbefugnis der Polizei aus § 163 Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO) (ggf. in Verbindung mit § 161

Abs. 1 S. 2 StPO (bei Anordnung der Staatsanwaltschaft));
• Ermittlungsbefugnis der Staatsanwaltschaft nach §§ 161, 161a StPO;
• Eingriffsmaßnahmen nach §§ 100 ff. StPO.

V. An welche Empfänger werden meine Daten weitergegeben?

1. Allgemeine Hinweise

Daten werden von der Flughafen Stuttgart GmbH an dritte Empfänger weitergegeben, soweit die Weitergabe im 
Rahmen von gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben ist, die Weitergabe für die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen oder Geschäftsanbahnungen notwendig ist, eine gesetzliche oder behördliche 
Verpflichtung zur Weitergabe vorliegt oder die Weitergabe auf einer sonstigen Rechtsgrundlage beruht.  

Eine Weitergabe an dritte Empfänger kann zum Beispiel in folgenden Fällen vorliegen: 

• Weitergabe von Daten an von uns beauftragte Auftragsverarbeiter oder sonstige Dritte (z.B. IT-
Dienstleister im Rahmen der Wartung von IT-Systemen);

• Weitergabe von Daten an Behörden oder öffentliche Stellen, soweit eine gesetzliche oder behördliche
Verpflichtung vorliegt (z.B. Zoll, Bundespolizei, Landespolizei, Berufsgenossenschaften).

• Weitergabe von Daten an Partner oder sonstige Dritte, soweit die Weitergabe im Rahmen des konkreten
Verarbeitungsvorgangs erforderlich ist und die Weitergabe entsprechend der datenschutzrechtlichen
Vorschriften erfolgt.

2. FSG-Interne Empfänger

Innerhalb der FSG erhalten nur die Personen Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben bzgl. der oben genannten Zwecke unbedingt benötigen. Weitergehende Informationen dazu finden 
Sie in dieser Datenschutzerklärung in Abschnitt IX. Wie ist die vertrauliche Behandlung von Meldungen bzw. 
Hinweisen sichergestellt?. 

3. Weitergabe von Daten an die Business Keeper GmbH

Das Hinweisgebersystem wird durch ein darauf spezialisiertes Unternehmen, der Business Keeper GmbH, 
Bayreuther Straße 35, 10789 Berlin in Deutschland technisch betrieben. 

Die Business Keeper GmbH wird dabei als Auftragsverarbeiter für die Flughafen Stuttgart GmbH tätig. Daher 
hat die Flughafen Stuttgart GmbH mit der Business Keeper GmbH eine Vereinbarung nach Art. 28 DS-GVO 
abgeschlossen. Die Einsichtnahme in die Daten ist aber nur den zuständigen, speziell geschulten und 
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autorisierten Beschäftigten der Flughafen Stuttgart GmbH möglich. Die Business Keeper GmbH und andere 
Dritte haben keinen Zugang zu den Daten. 

4. Weitergabe von Daten an Ermittlungsbehörden und staatliche Stellen

Eine Weitergabe von Daten an Ermittlungsbehörden und staatliche Stellen (z.B. Polizei, Staatsanwaltschaft, 
Gerichte) erfolgt nur, wenn und soweit die Weitergabe der Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung rechtlicher Ansprüche, zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten sowie zur 
Verteidigung im Falle der Verfolgung von Beschäftigten der Flughafen Stuttgart GmbH wegen Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten erforderlich ist.  

5. Weitergabe von Daten an Personen, die in der Meldung bzw. dem Hinweis erwähnt werden

Eine Weitergabe von Daten an Personen, die in der Meldung bzw. dem Hinweis erwähnt werden, erfolgt nur, 
wenn und soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Weitergehende Informationen dazu finden Sie unten 
in dieser Datenschutzerklärung in Abschnitt X. Werden in der Meldung bzw. dem Hinweis erwähnte Personen 
informiert?. 

VI. Werden meine Daten in Drittländer oder an internationale Organisationen weitergegeben?

Eine Weitergabe und Verarbeitung von Daten außerhalb der Europäischen Union (EU) bzw. des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) findet nicht statt. 

VII. Wie funktioniert der geschützte Postkasten?

Sie haben die Möglichkeit, mit einem selbst gewählten Benutzername/Pseudonym und Passwort einen 
geschützten Postkasten im Hinweisgebersystem einzurichten. Auf diese Weise können Sie dem bei der 
Flughafen Stuttgart GmbH zuständigen Hinweisbearbeiter namentlich oder anonym und sicher Meldungen 
senden. Bei diesem System sind die Daten ausschließlich in dem Hinweisgebersystem gespeichert und dadurch 
besonders gesichert; es handelt sich nicht um eine gewöhnliche E-Mail-Kommunikation. 

VIII. Wie sicher sind meine Daten?

Die Kommunikation zwischen Ihrem Rechner und dem Hinweisgebersystem erfolgt über eine verschlüsselte 
Verbindung (SSL). Die IP-Adresse Ihres Rechners wird während der Nutzung des Hinweisgeberportals nicht 
gespeichert. Zur Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen Ihrem Rechner und dem Hinweisgebersystem 
wird ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert. Das Cookie beinhaltet lediglich die Session-ID (sog. Session-
Cookie). Es ist nur bis zum Ende Ihrer Session gültig und wird beim Schließen des Browsers ungültig. 

Personenbezogene Daten und Informationen, die in das Hinweisgebersystem eingegeben werden, werden in 
einer von der Business Keeper GmbH betriebenen Datenbank in einem Hochsicherheitsrechenzentrum 
gespeichert. Die Einsichtnahme in die Daten ist nur den zuständigen, speziell geschulten und autorisierten 
Beschäftigten der Flughafen Stuttgart GmbH möglich.  

Die Business Keeper GmbH als technischer Betreiber des Hinweisgebersystems und andere Dritte haben 
keinen Zugang zu den Daten. Dies wird in dem zertifizierten Verfahren durch umfassende technische und 
organisatorische Maßnahmen gewährleistet. 

Alle Daten sind verschlüsselt und mehrstufig passwortgeschützt gespeichert und unterliegen einem 
Berechtigungskonzept, so dass der Zugang auf den sehr engen Empfängerkreis ausdrücklich autorisierter 
Personen der Flughafen Stuttgart GmbH beschränkt ist. 
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IX. Wie ist die vertrauliche Behandlung von Meldungen bzw. Hinweisen sichergestellt?

Eingehende Meldungen bzw. Hinweise werden von einem engen Kreis ausdrücklich autorisierter und speziell 
geschulter Beschäftigter der Flughafen Stuttgart GmbH („Hinweisbearbeiter“) entgegengenommen und stets 
vertraulich behandelt. Der zuständige Hinweisbearbeiter prüft den Sachverhalt und führt gegebenenfalls eine 
weitergehende fallbezogene Sachverhaltsaufklärung durch. 

Im Rahmen der Bearbeitung einer Meldung oder im Rahmen einer Sonderuntersuchung kann es jedoch 
notwendig sein, Meldungen bzw. Hinweise weiteren Beschäftigten der Flughafen Stuttgart GmbH oder 
Beschäftigten von anderen Konzerngesellschaften weiterzugeben, z.B. wenn sich die Meldungen bzw. 
Hinweise auf Vorgänge in Konzerntochtergesellschaften beziehen. Wir achten stets darauf, dass die 
einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei der Weitergabe von Hinweisen eingehalten werden. 

Jede Person, die Zugang zu den Daten erhält, ist im besonderen Maße zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

X. Werden in der Meldung bzw. dem Hinweis erwähnte Personen informiert?

Wir sind grundsätzlich gesetzlich dazu verpflichtet, die Personen, die Sie in der Meldung bzw. dem Hinweis 
erwähnen, darüber zu informieren, dass wir einen Hinweis über sie erhalten haben. Beispielsweise unterliegen 
wir der Informationspflicht nach Art. 14 Abs. 1 DS-GVO. Zudem können Personen, die in der Meldung bzw. 
dem Hinweis erwähnt werden, von uns nach Art. 15 Abs. 1 DS-GVO Auskunft verlangen und nach Art. 15 Abs. 
3 DS-GVO eine Kopie ihrer Daten verlangen. Allerdings erfolgt die Information bzw. Weitergabe der Daten 
erst, wenn diese Information die Weiterverfolgung des Hinweises bzw. der Meldung nicht mehr gefährdet und 
das Interesse an der Geheimhaltung nicht (mehr) den Interessen dieser Personen überwiegt. Ihre Identität als 
Hinweisgeber wird – soweit rechtlich zulässig – nicht offenbart. 

XI. Wie lange werden die Daten gespeichert bzw. was sind die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer?

Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, wie es die Aufklärung und abschließende Beurteilung 
des Hinweises erfordern oder dies aufgrund eines Gesetzes erforderlich ist oder ein berechtigtes Interesse der 
FSG oder eines Dritten besteht. Dabei kann es aber vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit 
aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen die FSG geltend gemacht werden können.  

XII. Welche Rechte habe ich als Betroffener gegenüber der Flughafen Stuttgart GmbH?

Werden Ihre personenbezogene Daten verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne der DS-GVO. Ihnen stehen 
daher Rechte gegenüber der Flughafen Stuttgart GmbH als Verantwortliche zu. Soweit Sie ein solches Recht 
geltend machen möchten, wenden Sie sich bitte an: 

Flughafen Stuttgart GmbH 
Flughafenstraße 32 
70629 Stuttgart 

E-Mail: Betroffenenrechte@stuttgart-airport.com

Ihnen stehen nachfolgende Rechte zu: 

1. Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DS-GVO

Sie haben gemäß Art. 15 DS-GVO das Recht, Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen 
Daten zu verlangen. Sie können insbesondere Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien der Empfänger, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden 
oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer 
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 

mailto:Betroffenenrechte@stuttgart-airport.com
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Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten 
verlangen. 

Ihnen steht zudem das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob Ihre personenbezogenen Daten in ein 
Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie 
verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DS-GVO im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden. 

2. Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DS-GVO

Sie haben gemäß Art. 16 DS-GVO ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung Ihrer 
personenbezogenen Daten gegenüber uns als Verantwortlicher, sofern die verarbeiteten personenbezogenen 
Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Wir als Verantwortliche müssen diese Berichtigung 
unverzüglich vornehmen. 

3. Recht auf Löschung ("Vergessenwerden") gemäß Art. 17 DS-GVO

Sie haben gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist (vgl. Art. 17 Abs. 3 DS-GVO). 

Haben wir als Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir 
gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung dieser personenbezogenen Daten verpflichtet, so werden wir unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, 
auch technischer Art, treffen, um andere, für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die 
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die 
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt haben. 

4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DS-GVO

Sie haben gemäß Art. 18 DS-GVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig 
ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-
GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 

5. Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DS-GVO

Sie haben gemäß Art. 20 DS-GVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen. 

6. Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DS-GVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder lit. f 
DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.  

Wir als Verantwortliche werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten dann nicht mehr verarbeiten, 
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die gegenüber 
Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
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7. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO

Sie haben das Recht, eine etwaige von Ihnen erteilte datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

8. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling gemäß Art. 22 DS-GVO

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling
– beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie
in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

9. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DS-GVO

Sie haben gemäß Art. 77 DS-GVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Hierzu können Sie 
sich in der Regel an die Aufsichtsbehörde Ihres Aufenthaltsortes, Arbeitsplatzes oder unseres 
Unternehmenssitzes wenden. Die für die Flughafen Stuttgart GmbH zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Postfach 10 29 32 
70025 Stuttgart 

Telefon: 0711/615541-0 
Fax: 0711/615541-15 
E-Mail: Poststelle@lfdi.bwl.de

XIII. Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall einschließlich Profiling?

Automatisierte Entscheidungsfindungen oder Profiling im Einzelfall gemäß Art. 22 DS-GVO finden nicht statt. 

XIV. Gibt es eine Pflicht zur Bereitstellung der Daten?

Sie sind uns gegenüber weder vertraglich noch gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Daten zur Verfügung zu stellen. 
Die Nutzung des Hinweisgebersystems ist freiwillig. Niemand ist verpflichtet, Meldungen bzw. Hinweise über das 
Hinweisgebersystem der Flughafen Stuttgart GmbH abzugeben. 

XV. Was passiert, wenn ich Widerspruch gegen die Verarbeitung meiner Daten einlege?

Soweit Sie gegen die vorbeschriebene Datenverarbeitung Widerspruch einlegen, werden wir die bereits 
durchgeführte Interessensabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO wiederholen und hierbei die von Ihnen 
hervorgebrachten Umstände Ihrer individuellen Situation berücksichtigen.  

Soweit wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir Ihre Daten nicht verarbeiten dürfen, löschen wir Ihre Daten. 

Kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Interessen, die wir mit der Datenverarbeitung verfolgen und wahren 
möchten (mehr dazu siehe oben, IV. Grundlegende Angaben zur Datenverarbeitung, dort unter Ziff. 3) als 
zwingend schutzwürdige Gründe im Sinne des Art. 21 Abs. 1 S. 2 DS-GVO zu werten sind, sind etwaige 
Widersprüche jedoch unbeachtlich. 

XVI. Wo finde ich weitere Informationen zum Datenschutz bei der Flughafen Stuttgart GmbH?

Weitere Informationen zum Datenschutz bei der Flughafen Stuttgart GmbH finden Sie unter: www.flughafen-
stuttgart.de/Datenschutz  
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